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Schlaglichter

Der zeitliche Abstand eines Jahres mag zu kurz sein, um definitive Aussagen zu
wagen. Doch wenn nicht alles täuscht, so wird möglicherweise das Jahr 1984
später einmal als das Jahr des Durchbruchs bezeichnet werden: Nicht etwa nur
oder sogar in erster Linie wegen der im Verlaufe dieses Jahres getroffenen Ent-
scheidungen, von denen einige wenige durchaus den Charakter eines Durch-
bruchs tragen, sondern wegen der Änderung des politischen Klimas. In der Tat
brachte das Jahr 1984 zum ersten Mal einen beinahe vorbehaltlosen Konsens
über die Bedeutung des europäischen Binnemarktes als wirtschaftspolitische
Priorität Nr. 1 der Gemeinschaft. Wenn im Jahr 1983 noch kräftige Nuancen in
der Zustimmung zu diesem Ziel festgestellt werden mußten1, so braucht diese
Einschränkung für 1984 nicht mehr gemacht zu werden. Erstmalig wurde das
Thema Binnenmarkt nicht mehr als Sammelsurium technokratischer Einzel-
maßnahmen, sondern als makroökonomischer Rahmen für die fälligen Struk-
turanpassungen zur Wiederherstellung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit
aufgefaßt.

Die Gründe für diese Politisierung des Binnenmarktes sind vielfältiger Na-
tur: das wiedereinsetzende Wirtschaftswachstum, der Kurswechsel in der fran-
zösischen Wirtschaftspolitik und der sich verbreiternde Konsens zwischen den
Sozialpartnern möge jeder für sich dazu beigetragen haben, der von Kommis-
sion und Europäischem Parlament 1981 initiierten politischen Mobilisierungs-
kampagne zum Erfolg zu verhelfen. Keiner dieser Gründe war jedoch für sich
allein genommen so ausschlaggebend wie ein Phänomen das erstmalig im Früh-
jahr 1984 auf den Plan trat — der ,Druck der Straße'.

Gemeint ist die Protestaktion der europäischen Fernfahrer an den Alpen-
grenzen, die sich gegen den Anachronismus der Grenzkontrollen wandte und
tagelang mit ihren schier endlosen Fahrzeugschlangen die Aufmerksamkeit von
Millionen von Fernsehzuschauern fesselte.

Den Anlaß gab ein Streik italienischer Grenzbeamter. Der wirkliche Grund
jedoch war jahrelang aufgestauter Unmut bei den Hauptbetroffenen über die
Unvollkommenheit des europäischen Binnenmarktes. Nach der Rechtmäßig-
keit derartiger Grenzblockaden wagte wegen der breiten Zustimmung aus der
Bevölkerung niemand zu fragen. Vielmehr kam allenthalben Bewegung in die
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erstarrten Fronten der politischen Diskussion. Zum ersten Mal wurde eine
Grenzinspektion durch Vertreter der Kommission mit Erfolg durchgeführt,
was als Präzedenzfall für die Zukunft wichtig ist. Auch eine politische Interven-
tion der Kommission bei der italienischen Regierung brachte sofort spürbare
Verbesserungen in der Abfertigungspraxis und trug zur Lösung des Konfliktes
zwischen Grenzbeamten und Regierung bei. Die zahlreichen Reaktionen des
Unverständnisses über die Notwendigkeit von Grenzkontrollen in einem ge-
meinsamen Markt und entsprechende Anfragen des Europäischen Parlamentes
führten zur umgehenden Veröffentlichung einer Mitteilung der Kommission, in
der zweierlei dargelegt wurde: eine umfassende Darstellung aller nationalen
Regelungen, deren Unterschiedlichkeit an den Schnittstellen nationaler Ho-
heitsräume zu Kontrollen führen, sowie eine Aufzählung aller unerledigten
Kommissionsvorschläge und zusätzlich zu treffender Maßnahmen, die entschei-
dende Fortschritte in Richtung auf das Endziel der Kommission — die endgülti-
ge Abschaffung aller Förmlichkeiten und Kontrollen an den Grenzen — ermög-
lichen würden2. Durch den Druck der öffentlichen Meinung ermutigt, ließ die
Kommission in rascher Folge zusätzliche Vorschläge zur Verbesserung erst
kurz zuvor gebilligter Gemeinschaftsmaßnahmen zur Erleichterung der Grenz-
kontrollen folgen3.

Das deutsch-französische Abkommen zur Abschaffung der Personenkontrollen

Am spektakulärsten wirkte jedoch die Ankündigung von Bundeskanzler Kohl
und Staatspräsident Mitterrand vom 28729. Mai 1984 über die Abschaffung der
Personenkontrollen im Verkehr zwischen Frankreich und Deutschland, die
bald danach am 13. Juli 1984 zur Unterzeichnung eines zweiseitigen Regie-
rungsabkommens führte4. Wurde doch durch diesen bilateralen Akt zum er-
sten Mal der Gedanke eines Europas der zwei Geschwindigkeiten konkreti-
siert, der letztlich auch dem Verfassungsentwurf des Europäischen Parlaments
vom 14. Februar 1984 in seinem Art. 82 als Möglichkeit einbeschlossen ist5.
Ähnlich wie das am 11. Dezember 1984 zwischen der Bundesrepublik und den
Benelux-Ländern abgeschlossene technischer Übereinkommen über Erleichte-
rungen im grenzüberschreitenden Güterverkehr beruht der deutsch-französi-
sche Vertrag auf der Erkenntnis, daß die Kontrolle der Einhaltung nationalen
Rechts an den Grenzen ein staatlicher Akt ist, dessen Ausübung oder Nichtaus-
übung in der Disposition eines jeden Mitgliedslandes steht und deshalb auch
zum Gegenstand von Absprachen zwischen gleichgesinnten Regierungen ge-
macht werden kann. Welche Weiterungen diese Erkenntnis etwa im Bereich
der Kontrollen der Mehrwert- und Verbrauchssteuern in Zukunft haben könn-
te, läßt sich derzeit noch nicht absehen. Tatsache ist, daß verschiedentlich
schon Spekulationen darüber angestellt werden, ob nicht der jahrelange Still-
stand der Harmonisierungsarbeiten in diesem Bereich dadurch umgangen wer-
den kann, daß zwischen einzelnen Ländern mit ähnlich gelagerter Steuerstruk-
tur Abkommen über die Aufhebung von Grenzkontrollen im Endeffekt auch
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eine weitgehende Harmonisierung der Steuersätze zur Folge haben würde
(ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, wo die durchschnittliche Abweichung
der Steuersätze bei Verbrauchssteuern sich bei 3,5 % eingependelt hat), bei der
die Gefahr von Verkehrsumleitungen kaum noch besteht.

EG-weite Grenzerleichterungen
Auch der Ministerrat konnte sich der Einsicht nicht entziehen, daß im Vorfeld
der zweiten Direktwahlen zum Europäischen Parlament Entscheidungen über
konkrete Verbesserungen beim Grenzübertritt das politische Gebot der Stunde
waren. Am 7. Juni 1984 traf er daher in der Hoffnung auf Wahlwirksamkeit
zwei bürgerfreundliche Maßnahmen zur Erleichterung des Grenzübertritts: ei-
ne Anhebung des Steuerfreibetrages für Reisende in der Gemeinschaft von 210
ECU auf 280 ECU ab 1. Juli 1984 sowie die Verabschiedung einer Entschlie-
ßung über die Erleichterung der Personenkontrollen an den Grenzen6. Die
Wahlbeteiligung am 17. Juni 1984 läßt den Schluß zu, daß der Wahlbürger die-
se beiden Entscheidungen, soweit er sie überhaupt noch zur Kenntnis genom-
men hat, mit dem Urteil „zu wenig und zu spät" quittierte. Zu wenig, weil bei
den Steuerfreibeträgen das von der Kommission vorgeschlagene Mehrjahres-
programm zur Verhinderung der inflationären Aushöhlung der Steuervorteile
abgespalten wurde und weil die Entschließung über die Personenkontrollen
weit hinter dem von der Kommission vorgeschlagenen Grundsatz des Absehens
von systematischen Personenkontrollen zurückblieb7. In einer Protokollerklä-
rung setzte sich daher die Kommission eindeutig von dem Ergebnis der letztge-
nannten Entschließung ab und behielt sich alle Freiheit für künftige zusätzliche
Gemeinschaftsinitiativen vor.

Gewiß auch unter dem Eindruck des Wahlergebnisses tat der Europäische
Rat auf seiner Tagung vom 25. und 26. Juni 1984 in Fontainebleau das Richti-
ge: Er verzichtete auf erneute Verfahrensentscheidungen zur Beschleunigung
des Entscheidungsprozesses im Binnenmarktbereich, die ihm von der Kommis-
sion nahegelegt worden waren8 und deren begrenzte Wirksamkeit sich seit den
Schlußfolgerungen des Kopenhagener Europäischen Rates vom Dezember
1982 nicht mehr übersehen ließ. Stattdessen wählte er die Flucht nach vorn, in-
dem er sich die Abschaffung aller Polizei- und Zollförmlichkeiten an den inner-
gemeinschaftlichen Grenzen vor dem Ende des 1. Halbjahres 1985 sowie die
Einführung des europäischen Passes zum 1. Januar 1986 und Maßnahmen zur
„Banalisierung" der Grenzen zum Ziel setzte9. Außerdem beauftragte er einen
ad hoc-Ausschuß mit der Aufarbeitung des Themas „Europa der Bürger".

Zweimal „Europa der Bürger", Dooge-Komitee und EP-Vertragsentwurf
Was die Abschaffung der Grenzförmlichkeiten anlangte, so mußte die Kom-
mission in ihrer Analyse der hierfür erforderlichen Maßnahmen zwar vor über-
triebenen Hoffnungen auf eine so schnelle Realisierung warnen; doch schloß
sie sich voll dem Ziel des Europäischen Rates an. In ihrer Mitteilung an den
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Rat zum Thema „Europa der Bürger"10 zählte sie eine ganze Reihe von Maß-
nahmen auf, deren rasche Annahme im Rahmen eines Stufenplanes sie für er-
forderlich hielt. In der Tat schritt die vollständige Abschaffung von Personen-
kontrollen, eine Harmonisierung des Fremdenrechts, der Visapolitik und eine
Verstärkung der Kooperation der Polizeiorgane voraus. Daß diese weiterfüh-
renden Maßnahmen heute nicht mehr tabu sind, ist u.a. den diesbezüglichen
Bestimmungen des deutsch-französischen Abkommens vom 13. Juli 1984 zu
danken, wenn man aus Gründen des Berichtszeitraums davon absehen will, auf
den in gleiche Richtung gehenden Zwischenbericht des ad hoc-Ausschusses
„Europa der Bürger" näher einzugehen. Dieser Bericht unterstützt in ihrer Ge-
samtheit die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zum Abbau
der Personenkontrollen an den Binnengrenzen. Noch vor dem Ende ihrer
Amtszeit legte die Thorn-Kommission einen Richtlinienvorschlag über die Er-
leichterung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen11 vor, mit dem der
Grundsatz der ersten Stufe des deutsch-französischen Abkommens (Kontroll-
freiheit an den Binnengrenzen für Bürger der Mitgliedstaaten, die sich als sol-
che zu erkennen geben und die Beachtung der Vorschriften über den Waren-
verkehr durch ein grünes E-Zeichen signalisieren) auf die gesamte Gemein-
schaft ausgedehnt werden soll. Haben wir es hier mit einer gegenläufigen Ten-
denz zum Europa der zwei Geschwindigkeiten, der bilateralen Abkommen zu
tun? Oberflächlich gesehen ohne Zweifel, wenn auch die genauere Analyse an-
erkennen muß, daß die Protagonisten eines bilateralen Vorgehens immer mit
einer derartigen Tendenz gerechnet hatten, sie sogar herausfordern wollten.
Nicht so eindeutig lautet die Antwort auf dieselbe Frage, wenn man sie für den
Zwischenbericht des zweiten in Fontainebleau ins Leben gerufenen ad hoc-
Ausschusses (des institutionellen Ausschusses) stellt. Dieser noch vor Ende
1984 veröffentlichte Text enthält in seinem Teil II eine eindeutige Priorität für
die Herstellung des großen europäischen Binnenmarktes und ist insofern ein
wichtiger Baustein innerhalb des sich formierenden Konsensus für eine konzen-
trierte Anstrengung der Gemeinschaft in Richtung auf dieses Ziel12. Er über-
nimmt damit in einer politischen Formulierung den in Art. 47 des Vertragsent-
wurfs des Europäischen Parlaments enthaltenen und juristisch ausformulierten
Gedanken, daß die Schaffung des Binnenmarktes zur ausschließlichen Zustän-
digkeit der Union gehört und durch verbindliche Zeitpläne verwirklicht werden
muß.

In seinem institutionellen Teil III plädierte der von Edgar Faure redigierte
Zwischenbericht (ähnlich wie Art. 23 des Vertragsentwurfs des Europäischen
Parlaments) für einen Übergang zur Mehrheitsentscheidung bei der Durchfüh-
rung aller bestehenden Gemeinschaftspolitiken, zu denen ohne Zweifel die
Binnenmarktpolitik gehört, und zwar auch dort, wo sie im Vertrag nicht aus-
drücklich vorgesehen ist13. Insoweit dadurch ein Entscheidungsstillstand ver-
mieden und ein schneller voranschreitendes Kerneuropa damit überflüssig ge-
macht würde, müßte auch dieser von der Mehrheit des sog. Dooge-Ausschus-
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ses getragene Teil des Zwischenberichtes als ein Element jener gegenläufigen
Tendenz gesehen werden. Gerade weil es sich aber nur um einen Mehrheitsbe-
richt handelt und drei Mitglieder des Ausschusses Vorbehalte gegen diese Vor-
stellungen geäußert haben14, ist auch die entgegengesetzte Auslegung denkbar.
Eine endgültige Antwort wird erst die Zukunft bringen. Die praktische Schwie-
rigkeit, die Durchsetzung politischer Prioritäten wie der des Binnenmarktes mit
dem in diesem Bereich geltenden Einstimmigkeitserfordernis zu vereinbaren,
scheint jedoch auch einigen Vertretern der Minderheitsmeinung klar zu sein,
wenn man deren Vorstellungen über eine maßvolle Handhabung des Veto-
rechts richtig versteht.

Konsolidierung des Binnenmarktes
Wenn eine solche maßvolle Ausübung des Vetorechts ein gangbarer Weg wäre,
warum dann der Entscheidungsrückstand im Binnenmarkt-Bereich? Warum
mußte z.B. die förmliche Annahme des Einheitsdokuments und der aus politi-
schen Gründen blockierten 15 technischen Richtlinien bis zu den letzten Mona-
ten des Jahres 1984 auf sich warten lassen — trotz aller Zeitpläne des Dringlich-
keitsprogramms von Kopenhagen — und warum steht die Annahme des dritten
und letzten Teils dieses Dringlichkeitsprogramms, der 14. Mehrwertsteuer-
richtlinie, noch immer aus? Wie viele binnenmarktrelevante Entscheidungen
noch ausstehen, zeigte eine Mitteilung der Kommission über die Konsolidie-
rung des Binnenmarktes vom 13. Juni 198415. Getrieben von der Sorge über ei-
ne weitere Verlagerung des Entscheidungsprozesses nach erfolgter Erweite-
rung der Gemeinschaft schlug die Kommission in einem bewußt ehrgeizig ge-
haltenen Programm vor, bis zum Ende des Jahres 1985 eine große Anzahl von
Maßnahmen zu billigen, die sich auf die folgenden Themen beziehen: Über-
schreitung der Grenzen, freier Warenverkehr, rechtliches Umfeld der Unter-
nehmen, Freizügigkeit der Dienstleistungen und der Wirtschaftsteilnehmer,
freier Kapitalverkehr, Europa der Bürger, Verkehr. Dieses Programm erfuhr
auf dem Ministerrat vom 9. Oktober 1984 eine wohlwollende Aufnahme; ande-
rerseits wurden jedoch auch Stimmen laut, wegen der großen Anzahl der vor-
geschlagenen Einzelmaßnahmen Prioritäten zu setzen. In einem Schreiben an
den irischen Ratspräsidenten antwortete der für den Binnenmarkt zuständige
Kommissar Karl-Heinz Narjes auf diese Einwände mit dem Hinweis auf die
Gefahr, daß bei einem selektiven Vorgehen wegen der unterschiedlichen Inter-
essenlage der einzelnen Mitgliedstaaten letztendlich die strategisch wichtigsten
Maßnahmen, wie z.B. die 14. Mehrwertsteuerrichtlinie, auf der Strecke zu blei-
ben drohten und gerade deshalb derartige ,Posterioritäten' in die erste Dring-
lichkeitsstufe eingereiht werden müßten. Die Auseinandersetzung über die Ar-
beitsmethoden ist instruktiv, gerade weil sie das gegenwärtige Dilemma bei der
Verwirklichung als prioritär anerkannter Ziele aufzeigt. Der nachstehende
Überblick über die thematischen Schwerpunkte des Jahres 1984 folgt mit Aus-
nahme des oben bereits behandelten Kapitels über das ,Europa der Bürger'
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und des Kapitels ,Verkehr'16 der Einteilung des Konsolidierungsprogramms als
des gegenwärtig wichtigsten Referenzdokuments für die künftige Diskussion
über die Verwirklichung des Binnenmarktes.

Überschreiten der Grenzen

Dieses Thema wurde ebenso wie das des Europas der Bürger vorstehend schon
eingehend behandelt. Das wichtigste Ereignis war die am 18. Dezember 1984
erfolgte Annahme des administrativen Einheitsdokuments im innergemein-
schaftlichen Warenverkehr, das ab 1987 zusammen mit neuen harmonisierten
Zollnomenklaturen des Customs Cooperation Council eingeführt werden soll
und etwa 70 derzeit im Gebrauch befindliche Zolldokumente ersetzen wird. Ei-
ne Grundsatzentscheidung war schon auf der Ratstagung vom 8. März 1984
gleichzeitig mit der Annahme einer Entschließung über die Informatisierung
der Verwaltungsverfahren in den Mitgliedstaaten und deren Verpflichtung mit-
einander beschlossen worden17. Der Rest des Jahres 1984 verging mit Sachver-
ständigendiskussionen, in deren Verlauf das Einheitsdokument erneut auf über
70 Angaben/Rubriken anzuwachsen drohte. Ein energischer Vorstoß seitens
der Kommission führte schließlich mit einer Reduktion auf weniger als 50 An-
gaben zu einem annehmbaren Ergebnis. Das Vorschlagsbündel umfaßt neben
der Grundlagenverordnung, die u.a. die Grundsätze für möglicherweise weiter-
hin zulässige Paralleldokumente regelt, und der Verordnung, die das eigentli-
che Einheitsdokument festlegt, auch eine Änderung der Verordnung über die
im Grenzverkehr geforderten statistischen Angaben18.

Da das Einheitsdokument u.a. die Voraussetzung für die Informatisierung
der Verwaltungsverfahren ist, verdient auch das Arbeitsprogramm für die ge-
meinsame Planung und Verwirklichung EDV-gestützter Verwaltungsverfahren
Erwähnung, das von der Kommission am 14.11.1984 verabschiedet wurde19.
Durch dieses Arbeitsprogramm wird sichergestellt, daß die gegenwärtigen
Zollgrenzen später nicht durch elektronische Grenzen ersetzt werden.

Was die Richtlinie 83/643/EWG zur Erleichterung der Kontroll- und Ver-
waltungsformalitäten im Güterverkehr anlangt, so haben drei der vier Mit-
gliedstaaten offiziell auf die ihnen vorübergehend zugestandenen Ausnahme-
regelungen, insbesondere hinsichtlich der Öffnungszeiten der Grenzübergänge
verzichtet. Der vierte Mitgliedstaat hat seinen Verzicht ebenfalls angekün-
digt.

Im Bereich der Agrarprodukte stellt die am 31. März 1984 erzielte Einigung
über den schrittweisen Abbau der Währungsausgleichsbeträge20 einen wichti-
gen Schritt in Richtung auf den Abbau von Grenzkontrollen dar. Insgesamt ein
nicht unbefriedigendes Ergebnis, wenn man von der weiterhin ausstehenden
Entscheidung über den Erlaß der 14. Mehrwertsteuerrichtlinie und von dem
Stillstand der Arbeiten an den schon 1975 vorgeschlagenen Verbesserungen des
gemeinschaftlichen Versandverfahrens, insbesondere durch den Verzicht auf
die derzeit noch vorgeschriebenen Sicherheitsleistungen, absieht.
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Freier Warenverkehr
Wichtigstes Ergebnis war die am 17. September 1984 erfolgte Annahme von 15
technischen Richtlinien21, die sich wegen ihrer Verbindung mit der Verbesse-
rung des handelspolitischen Instrumentariums der Gemeinschaft so lange hin-
ausgezögert hatte. Damit konnte der lange Zeit blockierte Entscheidungspro-
zeß im Bereich von technischen Richtlinien wieder in Gang gesetzt werden, was
sich unter anderem durch die Annahme einiger Vorschläge zur Anpassung an
den technischen Fortschritt (im Bereich Traktoren, Meßeinheiten, Geräusch-
pegel von Baumaschinen und Kraftfahrzeugen, Vorverpackung von Flüssigkei-
ten) während des 2. Halbjahres 1984 zeigte22. Freilich bleibt die Tatsache zu
vermerken, daß die Ausklammerung von vier Richtlinien mit Drittlandsrele-
vanz (neben einem Vorschlag über elektronische Meßinstrumente handelt es
sich um die letzten drei technischen Richtlinien im Bereich der Kraftfahrzeuge)
zu einem weiterhin unvollständigen Binnenmarkt für Automobile führte, da
dadurch die Annahme des Vorschlags über die Einführung einer Gemein-
schaftsbescheinigung23 aufgeschoben werden muß. Dieser schwerwiegende
Umstand, der auf die unvollständige Handelspolitik der Gemeinschaft gegen-
über Japan zurückzuführen ist, kann nur teilweise durch die Ankündigung ei-
nes strengen Vorgehens nach Art. 30 EWG-Vertrag im Falle der unberechtig-
ten Verweigerung von nationalen Abnahmebescheinungen ausgeglichen wer-
den24.

Im Bereich der Normenpolitik konnte nach Aufhebung der griechischen
Vorbehalte die endgültige Annahme der von der Kommission vorgeschlagenen
Grundsätze25 durch den Binnenmarkt vom 16. Juli 1984 verabschiedet werden.
Einer der wichtigsten Grundsätze betraf die Entwicklung einer neuen Konzep-
tion für die technische Harmonisierung und Normung, insbesondere durch
Verwendung der Technik des sog. Normenverweises. Die Arbeiten hieran
konnten 1984 zügig fortgesetzt werden und waren Gegenstand eines Zwischen-
berichtes auf dem Binnenmarktrat vom 17. Dezember 1984. Die Vorlage einer
entsprechenden Mitteilung an den Rat wurde von der Kommission auf einer ih-
rer ersten Sitzungen des Jahres 1985 verabschiedet26. Es handelt sich hierbei
um einen potentiell sehr bedeutsamen Vorschlag für die weitere Gemein-
schaftsarbeit, der Rat und Parlament von überflüssiger Detailarbeit befreien
und dadurch den Entscheidungsprozeß sowie die Akzeptanz der gemeinschaft-
lichen Gesetzgebung in diesem Bereich entscheidend verbessern kann.

Ein weiteres Element ist die seit April 1984 praktisch angewandte Richtlinie
83/189/EWG über ein gemeinschaftliches Informationverfahren über techni-
sche Normen und Vorschriften. Die in dieser Richtlinie vorgesehene Notifizie-
rung in Vorbereitung befindlicher nationaler Vorschriften und Normen lief zu-
nächst nur schleppend an, so daß sich die Kommission zu einer Mahnung und
Ankündigung von Verletzungsverfahren veranlaßt sah. Danach verbesserte
sich die Beachtung der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten. Eine der wichtig-
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sten Mitteilungen betraf die in der Bundesrepublik vorgesehene Änderung der
Straßenverkehrszulassungsordnung im Gefolge der geplanten Maßnahmen zur
Förderung umweltfreundlicher Kraftfahrzeuge. Allerdings war diese Mittei-
lung mit einer Inanspruchnahme der Dringlichkeiten nach Art. 9 der Richtlinie
durch die Bundesrepublik verbunden, die von der Kommission nicht akzeptiert
werden konnte. Art. 9 sieht eine Ausnahme von der dreimonatigen Stillhalte-
verpflichtung vor, deren Inanspruchnahme jedoch im konkreten Fall nach An-
sicht der Kommission die Gefahr eines nicht gerechtfertigten Alleingangs in
dem für den Binnenmarkt so außerordentlich wichtigen Automobil-Bereich
heraufbeschworen hätte. Die Auseinandersetzung um das umweltfreundliche
Auto verdient besondere Erwähnung wegen des außerordentlich starken politi-
schen Drucks der öffentlichen Meinung einiger Mitgliedstaaten, die hier, an-
ders als bei den Grenzkontrollen, den Binnenmarkt gegenüber dem Umwelt-
schutz hintanstellte. Erneut zeigte sich der Binnenmarkt als politisches Span-
nungsfeld erster Ordnung. Die Lösung dieses brisanten Falles im Sinne eines
Kompromisses zwischen Umweltschutz und Binnenmarkterfordernis erfolgte
erst nach Ablauf des Berichtszeitraums.

Was die Beseitigung technischer Handelshemmnisse bei Lebensmitteln an-
langt, so konnten drei Richtlinienvorschläge für Konservierungsstoffe (teilwei-
se Annahme), Keramikgegenstände und die Arbeit des ständigen Lebensmit-
telausschusses angenommen werden27. Schließlich konnte der Landwirtschafts-
rat auf seinen Sitzungen vom 28. Juni, 29. November und 11. Dezember 1984
eine Reihe von Richtlinien zur Beseitigung von Handelshemmnissen im Tier-
und Pflanzenschutzbereich verabschieden (vor allem für Geflügelfleisch, Rin-
der und Rindfleisch, Zusatzstoffe für Futtermittel, Maßnahmen gegen die
Schweinepest sowie für schädliche Organismen für Pflanzen)28. Der Rat konn-
te jedoch trotz dieser Entscheidung nicht vermeiden, daß er gegenüber dem am
10. Mai 1984 von ihm verabschiedeten Arbeitsplan für diese Sektoren29 in
Rückstand geriet.

Was die indirekte Besteuerung anlangt, so konnte die 10. Mehrwertsteuer-
richtlinie über die Vermietung von beweglichen, körperlichen Gegenständen
am 31. Juli 1984 verabschiedet werden30. Keinerlei Fortschritte machten je-
doch die Arbeiten über den Richtlinienvorschlag der Kommission betreffend
ein Verfahren zur vorherigen Information und Konsultation im Steuerbe-
reich31, die die Voraussetzungen für ein Stillstandsabkommen und damit für ei-
ne spätere Angleichung der für den Warenverkehr so bedeutsamen indirekten
Steuern bilden würde. Zu vermerken ist, daß die Kommission zur Umsetzung
des Schul-Urteils des EuGH im Juli 1984 einen Vorschlag für eine 16. Mehr-
wertsteuerrichtlinie betreffend die Einfuhr von gebrauchten Gegenständen
vorlegte32.
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Rechtliches Umfeld der Unternehmen
Während die Verordnung über die Schaffung einer europäischen Koopera-
tionsvereinigung trotz der großen Priorität, die ihr von Rat und Kommission
beigemessen wird, sich weiterhin im Stadium mühsamer Vorbereitungsarbeiten
befindet, konnte der Rat an 10. April 1984 die Annahme der 8. gesellschafts-
rechtlichen Richtlinie über die Mindestqualifikation für Rechnungsprüfer ver-
abschieden33. Gleichzeitig mit einer Anpassung der in der 4. und 7. gesell-
schaftsrechtlichen Richtlinie vorgesehenen Schwellenbeträge in ECU, die vom
Binnenmarktsrat am 9. Oktober 1984 beschlossen wurde34, konnten damit die
Arbeiten im Bereich der Rechnungslegung abgeschlossen werden.

Keine Fortschritte konnten trotz eines erneuten Anlaufs des Wirtschafts- und
Finanzministerrats vom 9.Juli 1984 bei den zur Erleichterung der Unterneh-
menskooperation so wichtigen Vorschlägen im steuerrechtlichen Bereich er-
zielt werden35. Angesichts der Priorität, die der Unternehmenskooperation in
einem gemeinschaftlichen Binnenmarkt beigemessen werden muß, legte die
Kommission am 10. Dezember 1984 den Vorschlag einer 10. gesellschaftsrecht-
lichen Richtlinie über grenzüberschreitende Zusammenschlüsse vor. Dieser
Vorschlag36 hat zum Ziel, den Stillstand der jahrelangen Arbeiten an einem
Übereinkommen über die internationalen Zusammenschlüsse zu überwinden.

Im Bereich der öffentlichen Aufträge konnte der Rat am 12. November 1984
die Empfehlung 84/550/EWG betreffend die erste Phase der Öffnung der öf-
fentlichen Fernmeldemärkte verabschieden. Obwohl nach Rechtsform und
Umfang lediglich eine bescheidene Maßnahme, stellt diese Entscheidung einen
ersten Durchbruch nach jahrelangem Ringen dar, das in seiner Problematik
starke Parallelen zu der Diskussion über die technischen Richtlinien aufwies37.
Das Fernmelde wesen ist eines der von den bestehenden Gemeinschafts rieh tli-
nien im Bereich des öffentlichen Auftragwesens nicht erfaßten Gebiete. Über
die Anwendung dieser Richtlinie und die dabei aufgetretenen Unzulänglichkei-
ten legte die Kommission einen Bericht vor und kündigte dabei Maßnahmen
zur Verbesserung der Lage an38.

Freizügigkeit der Dienstleistungen und der Wirtschaftsteilnehmer
Gemessen an der Bedeutung dieses Bereiches waren die Fortschritte beschei-
den. Sie beschränkten sich auf die Annahme eines Richtlinienvorschlages über
die Direktversicherung im Bereich der touristischen Beistandsleistung, die am
10. Dezember 1984 erfolgte39. Keine wesentlichen Fortschritte wurden bei der
zweiten Schadens Versicherungsrichtlinie erzielt.

Ebenfalls ohne Fortschritt blieb der gesamte Bereich des Niederlassungs-
rechts, in dem die Kommission neue Vorschläge über die gegenseitige Aner-
kennung der Apothekerdiplome40 und für die Ärzte für Allgemeinmedizin41

vorlegte.
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Freier Kapitalverkehr

In Durchführung ihrer Mitteilung vom 15. April 198342 konnte die Kommission
erste Erfolge in ihren bilateralen Kontakten mit den Behörden derjenigen Mit-
gliedstaaten erzielen, die derzeitig die in den Richtlinien von 1960 vorgesehe-
nen Schutzklauseln in Anspruch nehmen. Ziel dieser Kontakte ist ein schritt-
weises Fortschreiten in Richtung auf einen höheren Liberalisierungsgrad. Der
Verzicht auf die Schutzklauseln ist eine der Voraussetzungen für eine weitere
Entwicklung der privaten Verwendung der ECU. Auf seiner Sitzung vom 10.
Dezember 1984 nahm der Wirtschafts- und Finanzrat einen Zwischenbericht
über die Arbeiten an dem Vorschlag zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren entgegen.

Darüber hinaus hat der Europäische Gerichtshof in einem wichtigen Urteil
vom 31. Januar 198443 zum Problem der Devisenkontrolle Stellung genommen
und klargestellt, daß der EWG-Vertrag Dienstleistungsempfängern wie Touri-
sten, Studien- und Geschäftsreisenden das unmittelbare Recht einräumt, über
die Devisen verfügen zu können, die erforderlich sind, um in anderen Mitglied-
staaten anfallende Ausgaben für Dienstleistungen zu begleichen. Als Konse-
quenz aus diesem Urteil haben die betroffenen Mitgliedstaaten ihre strengen
Devisenkontrollregelungen lockern müssen.

Schlußfolgerungen

Das Jahr 1984 fand die Binnenmarktpolitik im Schnittpunkt aller wichtigen
Auseinandersetzungen über die weitere Entwicklung der Gemeinschaft. Weder
der Verfassungsentwurf des Europäischen Parlaments noch die Arbeiten des ad
hoc-Ausschusses für institutionelle Fragen, weder die Tendenzen zu einem Eu-
ropa der zwei Geschwindigkeiten noch der Rückgriff auf die Methode der Dif-
ferenzierung, weder Bürgerprotest noch Direktwahl: keines der wichtigen Er-
eignisse 1984 blieb ohne Einfluß auf die Diskussion zum Thema Binnenmarkt,
das sich damit erneut als eines der Kernthemen der Gemeinschaft erwies. Der
sich endlich einstellende Konsens über die Vordringlichkeit des Zieles verlager-
te die Diskussion von dem ,ob' auf das ,wie'. Die Frage nach der Methode zur
Erzielung rascher Fortschritte wurde in der Tat immer mehr zur Schlüsselfrage
einer wirtschaftlichen Gesundung der Gemeinschaft. Dabei fehlte es nicht an
Durchbrüchen, die jedoch gemessen an der Größe der Aufgabe noch immer
nicht voll befriedigen konnten.

Auch Rückschläge waren nicht ganz zu vermeiden: Die Sondermaßnahmen
für Griechenland aufgrund von Artikel 130 des Beitrittsvertrages44 mußten im
Laufe des Jahres 1984 zweimal, wenn auch unter Einschränkung ihres Gel-
tungsbereiches, verlängert werden. Ähnliches gilt für die Fortführung der Kon-
takte mit der griechischen Regierung in bezug auf eine ganze Reihe von Bean-
standungen im Bereich der Vertragsanwendung — eine Entwicklung, deren
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Präzendenzfallwirkung nach der Süderweiterung der Gemeinschaft Gegen-
stand von Besorgnissen sein mußte. Im umgekehrten Sinne war ein lebhaftes
Interesse der EFTA-Länder an der Binnenmarktpolitik der Gemeinschaft zu
verzeichnen. Grenzerleichterungen, Einheitsdokument und Normenpolitik wa-
ren die wichtigsten Themen dieses Interesses, das in der Luxemburger Erklä-
rung vom 9. April 1984 einen gemeinsamen Niederschlag fand45.
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